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Stand: Satzung; November 2023   

Erhaltungssatzung „Joseph-Haydn-Straße“ 
 
Aufgrund des § 172 Absatz 1 Nummer 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3636), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBI. I Nr. 221) geändert wurde sowie der §§ 7, 41 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Bielefeld in seiner 
Sitzung am … die folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 
§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 
 
Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung umfasst das Gebiet der ehemaligen 
Britensiedlung „Joseph-Haydn-Straße“ und ist in Anlage 1 „Abgrenzungsplan“ zu dieser 
Satzung dargestellt. Der Abgrenzungsplan ist Bestandteil dieser Satzung. 

 
 

§ 2 Sachlicher Geltungsbereich 
 
(1) Die Erhaltungssatzung dient gemäß § 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB der Erhaltung der 

städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt. Diese 
Satzung gilt unbeschadet der Bestimmungen der BauO NRW 2018 zur 
Genehmigungspflicht baulicher Anlagen auch für solche Vorhaben, Maßnahmen und 
Anlagen, die nach der BauO NRW 2018 oder nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften 
nicht genehmigungsbedürftig sind.  

(2) Die Vorschriften des Denkmalschutzes bleiben von dieser Satzung unberührt. 
 
 

§ 3 Genehmigungspflicht und Versagungsgründe 
 
(1) Im Geltungsbereich dieser Satzung bedürfen der Rückbau, die Änderung, die 

Nutzungsänderung sowie die Errichtung baulicher Anlagen der Genehmigung. Vom 
Genehmigungsvorbehalt ausgenommen sind innere Umbauten und Änderungen, die das 
äußere Erscheinungsbild der baulichen Anlage nicht verändern. 

(2) Bei Rückbau, Änderung oder Nutzungsänderung einer baulichen Anlage darf die 
Genehmigung nur versagt werden, wenn die bauliche Anlage allein oder im 
Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen das Ortsbild oder die Stadtgestalt prägt 
oder sonst von städtebaulicher, insbesondere geschichtlicher oder künstlerischer 
Bedeutung ist. 

(3) Die Genehmigung der Errichtung einer baulichen Anlage darf nur versagt werden, wenn 
das Ortsbild oder die Stadtgestalt durch die beabsichtigte bauliche Anlage beeinträchtigt 
werden würde. 

 
 
§ 4 Zuständigkeit, Verfahren 
 
Die Genehmigung wird durch die Stadt Bielefeld erteilt. Ist eine baurechtliche Genehmigung 
oder an ihrer Stelle eine baurechtliche Zustimmung erforderlich, wird diese durch die 
Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Stadt Bielefeld erteilt. 
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§ 5 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 213 Absatz 1 Nummer 4 BauGB handelt, wer eine 

bauliche Anlage im Geltungsbereich dieser Erhaltungssatzung ohne Genehmigung 
ändert oder rückbaut. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet 
werden. 

 
 

§ 6 Inkrafttreten 
 
Die Erhaltungssatzung tritt mit ihrer ortsüblichen öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
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Anlage 1: Abgrenzungsplan (ohne Maßstab) 
 

 
 


